
Orientierungssätze: 

 

 

1. Zwingende persönliche Gründe für den Besuch einer Gastschule liegen nur dann vor, 

wenn die persönlichen Nachteile beim Besuch der Sprengelschule deutlich schwerer 

wiegen als das öffentliche Interesse an der Einhaltung der Sprengelpflicht. Es muss 

sich um eine individuelle Ausnahmesituation handeln, an die ein strenger Maßstab an-

zulegen ist (BA Rn. 14).  

 

2. Allein die möglicherweise in den Vorjahren nicht immer gesetzeskonforme Aufnahme 

sprengelfremder Schüler kann keine Verpflichtung der Gastschule und ihres Schul-

aufwandsträgers begründen, einen Schüler weiterhin unabhängig von den Vorausset-

zungen des Art. 43 Abs. 1 Satz 1 BayEUG aufzunehmen (BA Rn. 15). 

 

3. Bei der Erteilung des Einvernehmens dürfen die Gastschule bzw. der aufnehmende 

Schulaufwandsträger neben schulorganisatorischen Gesichtspunkten auch pädagogi-

sche und disziplinarische Aspekte berücksichtigen. Das gilt insbesondere auch dann, 

wenn pädagogische und disziplinarische Belange auf den schulorganisatorischen Be-

reich durchschlagen, weil der aufnehmende Schulaufwandsträger die sächlichen und 

personellen Voraussetzungen der Betreuung der Schüler außerhalb der Unterrichts-

zeit zu schaffen hat (BA Rn. 17).  

 

Hinweis:  

Mit seinem Beschluss vom 11. Dezember 2013 hat der Bayerische Verwaltungsgerichts-

hof die Beschwerde der Gastschulgemeinde als aufnehmender Schulaufwandsträger zu-

rückgewiesen.  

 

Die Gastschulgemeinde hatte ihr gem. Art. 43 Abs. 1 Satz 2 BayEUG erforderliches Ein-

vernehmen zur Verlängerung eines bestehenden Gastschulverhältnis verweigert, weil der 

Schüler erhebliche disziplinarische und pädagogischen Probleme bereitete. Es lagen 

massive Beschwerden von Eltern, Schüler und des betreuenden Personals vor.  
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Der Bayerische Verwaltungsgerichtshof bestätigt in seiner Entscheidung zunächst seine 

bisherige Rechtsprechung, wonach an das Vorliegen zwingender persönlicher Gründe als 

Voraussetzung für die Genehmigung eines Gastschulverhältnisses strenge Anforderun-

gen zu stellen sind. Zwingende persönliche Gründe müssen nicht notwendigerweise in 

der Person des Schülers vorliegen, sondern können sich auch aus den besonderen Ver-

hältnissen der Erziehungsberechtigten – etwa berufsbedingt fehlenden Betreuungsmög-

lichkeiten - ergeben. Jedoch muss es sich auch hier um eine individuelle Ausnahmekons-

tellation handeln, denn es liegt auch bei berufsbedingten Erschwernissen in erster Linie in 

der elterlichen Erziehungsverantwortung, für eine Betreuung ihrer Kinder zu sorgen.  

 

Ferner kommt es für die Genehmigung des Gastschulverhältnisses allein auf die Erfüllung 

der gesetzlichen Voraussetzungen gem. Art. 43 Abs. 1 BayEUG an und kann sich ein An-

tragsteller nicht allein darauf berufen, der aufnehmende Schulaufwandsträger sei in der 

Vergangenheit – unter Nichteinhaltung der gesetzlichen Voraussetzungen – „großzügig“ 

verfahren. Wir weisen auch auf die Widerrufsmöglichkeit in § 23 Abs. 2 Grundschulord-

nung und § 30 Abs. 2 Mittelschulordnung hin.  

 

Schließlich stellt der Senat entgegen der Ausgangsentscheidung des Verwaltungsgerichts 

klar, dass der aufnehmende Schulaufwandsträger nicht allein schulorganisatorische Be-

lange im Rahmen bei seiner Entscheidung über die Erteilung des Einvernehmens (Art. 43 

Abs. 1 Satz 2 BayEUG) berücksichtigen darf, sondern auch pädagogische und disziplina-

rische. Im vorliegenden Fall hatte das Verhalten des Gastschülers massive Probleme be-

reitet und faktisch eine individuelle Betreuung für den Gastschüler erforderlich gemacht, 

was die sächlichen und personellen Möglichkeiten der relativ kleinen Grundschule trotz 

Einschaltung des mobilen sonderpädagogischen Dienstes und eines Schulbegleiters 

durch das zuständige Landratsamt überspannte.  

 

Unbeschadet der rechtlichen Regelungen zum Gastschulverhältnis kann auch ein Grund-

schüler auf Vorschlag der Lehrerkonferenz durch die Schulaufsichtsbehörde als Ord-

nungsmaßnahme einer anderen Schule zugewiesen werden (Art. 86 Abs. 2 Satz 1 Nr. 7, 

Art. 43 Abs. 2 Nr. 4 BayEUG). Wir verweisen auf den Beschluss des Bayerischen Verwal-
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tungsgerichtshofs vom 11. Oktober 2012, der auf unserer Homepage abrufbar ist: 

http://www.landesanwaltschaft.bayern.de/images/PDFs/2012/7a2187b.pdf 

 

 

 

7 CE 13.2063 

B 3 E 13.682 

G r o ß e s  S t a a t s -

w a p p e n  

 

 

Bayerischer Verwaltungsgerichtshof 

 

In der Verwaltungsstreitsache 

*. **** ******, 

 ** *: 

 ********* ***** *** ***** ***** ******, 

 ********* ***** *** ****** ****** ********, 

*. ***** ******, 

*. ****** ********, 

 ** * *** * ********: *********** **, ***** *********, 

 - ************* - 
 
************** ** * *** *: 

************ **** ******, 

************. * *, ***** *********, 

 

gegen 

 

Markt Pretzfeld, 

vertreten durch die erste Bürgermeisterin, 

Hauptstr. 3, 91362 Pretzfeld, 

 - Antragsgegner - 

 

beigeladen: 

Gemeinde Wiesenthau 

vertreten durch den ersten Bürgermeister, 

Reuther Str. 1, 91361 Pinzberg, 

http://www.landesanwaltschaft.bayern.de/images/PDFs/2012/7a2187b.pdf
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bevollmächtigt: 

Rechtsanwälte ****** * ******** 

********** **** ** * *** ***** ********* 

 

 

 

beteiligt: 

Landesanwaltschaft Bayern 

als Vertreter des öffentlichen Interesses, 

Ludwigstr. 23, 80539 München, 

 

wegen 

 

Genehmigung eines Gastschulverhältnisses 

(Antrag nach § 123 VwGO); 

hier: Beschwerde der Beigeladenen gegen den Beschluss des Bayerischen Verwal-

tungsgerichts Bayreuth vom 19. September 2013, 
 

erlässt der Bayerische Verwaltungsgerichtshof, 7. Senat, 

durch den Vorsitzenden Richter am Verwaltungsgerichtshof Häring, 

den Richter am Verwaltungsgerichtshof Dr. Borgmann, 

den Richter am Verwaltungsgerichtshof Schmeichel 
 

ohne mündliche Verhandlung am 11. Dezember 2013 

folgenden 
 

Beschluss: 

 

 I. Die Beschwerde wird zurückgewiesen. 

 

 II. Die Beigeladene trägt die Kosten des Beschwerdeverfahrens. 

 

 III. Der Streitwert für das Beschwerdeverfahren wird auf 2.500,-- Euro 

festgesetzt. 
 
 

Gründe: 
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I. 

 

Die Beigeladene wehrt sich gegen die Verpflichtung, dem Antragsteller zu 1 vorläufig 

bis zur Entscheidung in der Hauptsache den gastweisen Besuch der 3. Klasse in der 

Grundschule Wiesenthau, deren Sachaufwand sie zu tragen hat, zu gestatten.  

2 

Dem Antragsteller war der gastweise Besuch dieser Schule bereits in den Schuljah-

ren 2011/2012 und 2012/2013 jeweils wegen der besonderen beruflichen Situation 

seiner Eltern, den Antragstellern zu 2 und zu 3, gestattet worden. Mit Schreiben vom 

21. Februar 2013 teilte die Beigeladene den Antragstellern mit, dass sie einem weite-

ren gastweisen Besuch des Antragstellers zu 1 der Grundschule in Wiesenthau nicht 

mehr zustimmen werde. Zuvor hatte die „Tagesschule Wiesenthau“ mit Schreiben 

vom 22. Oktober 2012 an die Antragsteller zu 2 und 3 erklärt, den Antragsteller zu 1 

wegen dessen Verhalten vor dem Unterricht, in der Mittagspause sowie nach der 

Schule nicht mehr zu betreuen und auch die Hausaufgabenbetreuung zu beenden. 

Ein weiterer Schulbesuch des Antragstellers zu 1 in Wiesenthau sei nicht zielführend. 

Außerdem wurde die Einweisung des Antragstellers zu 1 in eine Einrichtung für ver-

haltensauffällige Schüler vorgeschlagen.  

 

Den Antrag auf Verlängerung des Gastschulbesuchs lehnte der Antragsgegner mit 

Bescheid vom 1. Juli 2013 wegen des verweigerten Einvernehmens der Beigelade-

nen hierzu ab. Die Antragsteller erhoben nach erfolglosem Widerspruch Klage mit 

dem Ziel, dem Antragsteller zu 1 zu gestatten, die Schule in Wiesenthau außerhalb 

des dem Wohnort der Antragsteller zugewiesenen Schulsprengels zu besuchen und 

beantragte zugleich, den Antragsgegner im Wege der einstweiligen Anordnung zu 

verpflichten, bis zur rechtskräftigen Entscheidung über den Gastschulantrag in der 

Hauptsache dem Antragsteller zu 1 den gastweisen Besuch der 3. Klasse der 

Grundschule Wiesenthau zu gestatten.  

 

Der Antrag hatte vor dem Verwaltungsgericht Erfolg. Zur Begründung wurde ausge-

führt, dass es einer weiteren Glaubhaftmachung eines zwingenden persönlichen 

Grundes im Sinn des Art. 43 Abs. 1 Satz 1 BayEUG im Hinblick auf die bereits zwei-

malige Genehmigung des Gastschulverhältnisses wegen der Schichtarbeit der Mut-

ter nicht bedürfe. Die Beigeladene habe ihr Einvernehmen zum gastweisen Besuch 

der Schule in Wiesenthau zu Unrecht verweigert. Das Mitwirkungsrecht der Sach-

aufwandsträgerin der Gastschule diene insbesondere schulorganisatorischen, aber 

1 

3 

4 
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keinesfalls pädagogischen oder disziplinarischen Belangen. Hierfür sehe das Gesetz 

andere Instrumente vor.  

 

Dem tritt die Beigeladene mit ihrer Beschwerde entgegen. Allein deswegen, weil die 

Mutter des Antragstellers zu 1 Schichtarbeit leiste, bestünden keinen zwingenden 

persönlichen Gründe im Sinn des Art. 43 Abs. 1 Satz 1 BayEUG, die einen Schulbe-

such außerhalb des Schulsprengels rechtfertigten. Auch in Pretzfeld werde Mittags- 

und Nachmittagsbetreuung angeboten. Dagegen sei die Nachmittagsbetreuung in 

Wiesenthau wegen des Verhaltens des Antragstellers zu 1 gekündigt worden, woge-

gen die Antragsteller keine Rechtsbehelfe ergriffen hätten. Die Beigeladene sehe 

sich nicht in der Lage, den Antragsteller zu 1 weiterhin zu betreuen. Auch im laufen-

den Schuljahr nehme er nicht an der Nachmittagsbetreuung teil und müsse nach der 

Mittagsbetreuung um 13.30 Uhr abgeholt werden. Die Unmöglichkeit einer Betreuung 

durch die Eltern vor 15.30 Uhr hindere folglich den Schulbesuch in Pretzfeld nicht. 

Außerdem könne der Antragsteller nur am Dienstag und Donnerstag die Schule in 

Wiesenthau bis 14.30 Uhr besuchen. An den anderen Tagen müsse er bereits um 

13.45 Uhr abgeholt werden. Hätten seine Eltern den Antragsteller zu 1 rechtzeitig im 

Kinderhort in Pretzfeld angemeldet, könnte er dort bis 16.30 Uhr betreut werden.  

 

Ein zwingender Grund, die Schule in Wiesenthau zu besuchen, könne auch nicht in 

einer psychischen Destabilisierung des Antragstellers zu 1 bei einem Schulbesuch in 

Pretzfeld gesehen werden. Der kurze Schulbesuch in Pretzfeld zu Anfang des lau-

fenden Schuljahres sei ohne besondere Auffälligkeiten verlaufen. In Wiesenthau ha-

be der Antragsteller zu 1 indes aufgrund seines aggressiven Verhaltens keine so-

zialen Bindungen aufbauen können. Auch der Einsatz eines Schulbegleiters bringe 

nicht den erhofften Erfolg. Das Verhalten des Antragstellers zu 1 habe außerdem die 

Eltern von 10 Mitschülern bewogen, ihrerseits Gastschulanträge zu stellen, um ihre 

Kinder vor dessen Übergriffen zu schützen.  

 

Die Verweigerung des Einvernehmens sei nicht ermessensmissbräuchlich. Es seien 

gerade schulorganisatorische Belange massiv nachteilig betroffen. Für die Einzelbe-

treuung des Antragstellers zu 1 werde Personal in unvertretbarem Umfang gebun-

den. Wegen des Antragstellers zu 1 würden auch zwei Betreuer erwägen, zu kündi-

gen. Die guten Erfahrungen mit dem Unterrichtsbesuch in Pretzfeld hätten gezeigt, 

dass es ausschlaggebend sei, welche Schule er besuche. Schließlich hätten die An-

5 

6 

7 
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tragsteller genug Zeit gehabt, die Voraussetzungen für einen Schulbesuch des An-

tragstellers zu 1 in Pretzfeld zu schaffen.  

 

Der Vertreter des öffentlichen Interesses hat zu dem Antrag aus fachlicher Sicht Stel-

lung genommen.  

 

8 
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Die Antragsteller beantragen, die Beschwerde zurückzuweisen. Der Unterricht an der 

Schule in Wiesenthau ende gewöhnlich um 14.30 Uhr, einmal wöchentlich um 13.45 

Uhr. Nach der Trennung der Antragsteller zu 2 und 3 sei ein früheres Abholen des 

Antragstellers zu 1 von der Schule nicht mehr möglich. In Pretzfeld gebe es keine 

freien Betreuungsmöglichkeiten. Die Beigeladene versuche, eine unzumutbare Situa-

tion hinsichtlich des Gastschulverhältnisses zu konstruieren, den Antragsteller zu 1 

als gemeingefährlich hinzustellen und zugleich von der Klassengemeinschaft zu iso-

lieren. Es gebe eine regelrechte Hetzjagd einer Gruppe von Eltern gegen den An-

tragsteller zu 1. Außerdem hätten lediglich fünf Elternpaare Gastschulanträge für ihre 

Kinder gestellt. Schließlich entlaste der Schulbegleiter die Schule von einem mögli-

chen Kapazitätsdefizit bei der Betreuung.  

 

Hinsichtlich der Einzelheiten wird auf die Gerichtsakten beider Instanzen sowie die 

vom Antragsgegner und der Beigeladenen vorgelegten Unterlagen Bezug genom-

men.  

 

 

II. 

 

Die zulässige Beschwerde hat im Ergebnis keinen Erfolg.  

 

Die Prüfung der in der Beschwerdebegründung dargelegten Gründe, auf die der Ver-

waltungsgerichtshof gemäß § 146 Abs. 4 Satz 6 VwGO beschränkt ist, ergibt zwar, 

dass offen ist, ob zwingende persönliche Gründe des Antragstellers zu 1 oder seiner 

Eltern vorliegen, die Voraussetzung der Gestattung der Erfüllung der Schulpflicht au-

ßerhalb des festgesetzten Schulsprengels sind. Ferner teilt der Verwaltungsgerichts-

hof nicht die Auffassung des Verwaltungsgerichts, dass die Beigeladene ihr Einver-

nehmen zur Gestattung des Gastschulverhältnisses nicht hätte verweigern dürfen, 

weil nicht allein schulorganisatorische Fragen inmitten stehen, sondern pädagogi-

sche und disziplinare Belange, für die das Gesetz andere Instrumente vorsehe. 

Nachdem jedoch die Erfolgsaussichten in der Hauptsache offen sind, erfordert die 

Effektivität des Rechtsschutzes (Art. 19 Abs. 4 GG) eine Entscheidung aufgrund ei-

ner Interessenabwägung, die gegenwärtig zu Gunsten der Antragsteller ausfällt.  

 

Nach § 123 Abs. 1 Satz 2, Abs. 3 VwGO i.V.m. § 920 Abs. 2 ZPO ist ein Antrag auf 

Erlass einer einstweiligen Anordnung zur Regelung eines vorläufigen Zustands in 

9 

10 
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12 
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Bezug auf ein streitiges Rechtsverhältnis begründet, sofern ein Anordnungsgrund 

gegeben ist, von dessen Vorliegen das Verwaltungsgericht hier zutreffend ausgeht, 

und wenn aufgrund einer summarischen Prüfung eine überwiegende Wahrschein-

lichkeit für das Bestehen eines Anordnungsanspruchs spricht. Insoweit kommt es auf 

die Abschätzung der Erfolgsaussichten in der Hauptsache an. Voraussetzung des 

Erlasses einer einstweiligen Anordnung gemäß § 123 Abs. 1 Satz 2 VwGO ist mithin 

grundsätzlich, dass hinsichtlich der Hauptsache überwiegende Erfolgsaussichten be-

stehen (Kopp/Schenke, VwGO, 19. Aufl. 2013, § 123 Rn. 23 f.).  

 

Nach der ständigen Rechtsprechung des Verwaltungsgerichtshofs (z.B. B.v. 

10.9.2009 – 7 CE 09.2109 – juris Rn. 22, 24 m.w.N.) liegen zwingende persönliche 

Gründe im Sinn des Art. 43 Abs. 1 Satz 1 des Bayerischen Gesetzes über das Erzie-

hungs- und Unterrichtswesen (BayEUG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 

31. Mai 2000 (GVBl S. 414, BayRS 2230-1-1-UK), zuletzt geändert durch Gesetz 

vom 24. Juli 2013 (GVBl S. 465), nur dann vor, wenn die persönlichen Nachteile 

beim Besuch der zuständigen Sprengelschule deutlich schwerer wiegen als das öf-

fentliche Interesse an der Einhaltung der Sprengelpflicht. Für den gastweisen Besuch 

einer anderen Volksschule muss danach eine individuelle Ausnahmesituation vorlie-

gen, die es unter Berücksichtigung des Wohls des Kindes unter dem Gesichtspunkt 

des Verhältnismäßigkeitsgrundsatzes unzumutbar macht, die zuständige Sprengel-

schule zu besuchen. Das ist nicht schon bei allgemein auftretenden Schwierigkeiten 

der Fall, die eine größere Zahl von Eltern und Schülern betreffen. Es muss sich viel-

mehr um besondere, individuelle Umstände handeln, die eine vom Normfall abwei-

chende, durch den Besuch der Sprengelschule bedingte Belastung ergeben. Zwin-

gende Gründe in diesem Sinn müssen nicht in jedem Fall in der Person des schul-

pflichtigen Kindes gegeben sein. Sie können sich auch aus den individuellen Ver-

hältnissen der Erziehungsberechtigten ergeben, z.B. aus dem berufsbedingten Feh-

len einer Betreuungsmöglichkeit während unterrichtsfreier Zeiten (BayVGH B.v. 

25.1.2010 – 7 ZB 09.3009 – juris Rn. 15). Aber auch insoweit muss es sich um eine 

individuelle Ausnahmesituation handeln, an die ein strenger Maßstab anzulegen ist. 

Es liegt zunächst in der erzieherischen Verantwortung der Eltern, ggf. für die Betreu-

ung ihrer schulpflichtigen Kinder während unterrichtsfreier Zeiten auch dann zu sor-

gen, wenn sie selbst durch die Berufstätigkeit daran gehindert sind (BayVGH, U.v. 

29.1.1979 – 2229 VII 78 – VGH n.F. 32, 70; B.v. 3.2.1992 – 7 CE 91.3062).  

 

14 
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Ferner kann allein aus einer möglicherweise in den Vorjahren nicht immer gesetzes-

konformen Aufnahme sprengelfremder Schüler keine Verpflichtung der Gastschule 

und ihres Sachaufwandsträgers abgeleitet werden, einen Schüler weiterhin unab-

hängig von den Voraussetzungen des Art. 43 Abs. 1 Satz 1 BayEUG als Gastschüler 

aufzunehmen. Ein Anspruch darauf kommt vielmehr nur nach Maßgabe des Art. 43 

Abs. 1 Satz 1 BayEUG in Betracht (BayVGH, B.v. 10.9.2009 – 7 CE 09.2109 – juris 

Rn. 24).  

 

Gemessen daran durfte das Verwaltungsgericht nicht ohne weiteres davon ausge-

hen, dass die Voraussetzungen des Art. 43 Abs. 1 Satz 1 BayEUG erfüllt sind. Es 

durfte auch nicht davon ausgehen, dass sich die Beigeladene an der bisherigen Pra-

xis festhalten lassen müsse. Nach dem Vortrag der Beteiligten muss vielmehr offen 

bleiben, ob die Voraussetzung des Art. 43 Abs. 1 Satz 1 BayEUG für die Zulassung 

eines Gastschulverhältnisses hier gegeben ist. Die Entscheidung muss dem Haupt-

sacheverfahren mit seinen Erkenntnismöglichkeiten, insbesondere der mündlichen 

Verhandlung vorbehalten bleiben. 

 

Weiter vermag der Verwaltungsgerichtshof der Auffassung des Verwaltungsgerichts 

nicht zu folgen, wonach das Mitwirkungsrecht der Beigeladenen an der Entscheidung 

des Antragsgegners in Form der Erteilung des Einvernehmens auf schulorganisatori-

sche Belange begrenzt sei und keinesfalls von pädagogischen und disziplinarischen 

Erwägungen bestimmt werden dürfe. Pädagogische und disziplinarische Belange 

schlagen vielmehr auf den schulorganisatorischen Bereich durch, wenn die Beigela-

dene als Sachaufwandsträgerin an der Schaffung der sachlichen und personellen 

Voraussetzungen der Betreuung der Schüler außerhalb der Unterrichtszeiten betei-

ligt ist. Das Verwaltungsgericht wird dies im Hinblick auf die Entscheidung in der 

Hauptsache prüfen müssen.  

 

Dass die Erfolgsaussichten in der Hauptsache offen sind, steht indes dem Erlass ei-

ner einstweiligen Anordnung nicht entgegen. Es sind dann entsprechend strenge An-

forderungen an den Anordnungsgrund zu stellen (Kopp/Schenke, VwGO, 19. Aufl. 

2013, § 123 Rn. 25), wobei die Zumutbarkeit des jeweiligen Regelungszustandes für 

die Beteiligten den Maßstab bildet. Der Erlass einer einstweiligen Anordnung ist fer-

ner auch dann möglich, wenn der Beigeladenen als Trägerin des Sachaufwands der 

Schule hinsichtlich der Erteilung des Einvernehmens ein Ermessensspielraum zu-

steht. Eine reine Formalentscheidung in der Form der Verpflichtung zur erneuten 
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Entscheidung über den Gastschulantrag würde dem Schutzgedanken des Art. 19 

Abs. 4 GG nicht genügen. Auch insoweit ist deshalb eine Interessenabwägung vor-

zunehmen (Kopp/Schenke, VwGO, 19. Aufl. 2013, § 123 Rn. 12, 28).  

 

Die danach vorzunehmende Interessenabwägung fällt auch bei zweifelhaften Erfolg-

saussichten in der Hauptsache zu Gunsten der Antragsteller aus. Sollten die Antrag-

steller mit ihrer Klage auf Gestattung des Gastschulverhältnisses erfolgreich sein, 

müsste der Antragsteller zu 1 möglicherweise in kurzer Zeit mehrmals die Schule 

wechseln. Dabei wird nicht verkannt, dass der Antragsteller zu 1 in der Grundschule 

in Wiesenthau erhebliche Probleme bereitet, die sowohl Lehrkräfte als auch Schüler 

stark belasten. Jedoch werden durch einen Schulwechsel nicht nur der Antragsteller 

zu 1 selbst, sondern auch die Sprengelschule und die dortigen Schüler belastet, 

ebenso wie die Schule in Wiesenthau und ihre Schüler im Fall einer Rückkehr des 

Antragstellers zu 1 dorthin mehr belastet werden, als wenn er eine verhältnismäßig 

kurze Zeit bis zur Entscheidung über die Hauptsache an der Schule in Wiesenthau 

verbleibt.  

 

Die Kostenentscheidung ergibt sich aus § 154 Abs. 2 VwGO. Die Festsetzung des 

Streitwerts beruht auf § 52 Abs. 2, wobei der Verwaltungsgerichtshof im vorläufigen 

Rechtsschutz grundsätzlich die Hälfte des Streitwerts der Hauptsache für angemes-

sen hält, § 47 Abs. 1, § 53 Abs. 2 Nr. 1 GKG. 

 

 

Häring Dr. Borgmann Schmeichel 
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